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Armengüter hier durchstreichen; denn sonst könnte
leicht Staatsgut als Gemeindgut mit unterließen.
Graf ist auch überzeugt, daß wir hierüber nicht ein/
treten können, bis man wisse, was Staatsgut-und
was Gemeindgnt ist, indem gerade z. B. im Kanton
Sentis sehr viel Gut als Gemeingut angesprochen wird,
welches eigentlich Staatsgut seyn sollte: er wünscht
daher Vertagung bis über diese Hauptfrage entschieden
ist. Schlumpf glaubt, man verstehe diesen § nicht
Hinlänglich denn er bestimme gar nicht, daß das oder
dieses Gut wirklich Gemeindgut seyn solle, sondern
er habe nur Bezug auf die Person der Theilhaber,
nicht aber auf die Gemeindgüter selbst: er stimmt also
zum §. Erlach er folgt Gmür, und wiederseht sich

Grafs Vertagung wegen dem zu langen Aufschub, der
dadurch bewirkt wurde. Graf zieht seine» Autrag
zurük, und vereinigt sich mit Gmür. Desloes stimmt
Schlumpf bei, und widerftzt sich der Ausstreichung
der Armengüter aus diesem §, weil dieses eine grosse
Ungerechtigkeit wäre: er stimmt als» ganz zum §. Ger-
mann stimmt ebenfalls zum §, weil derselbe ganz der
Gerechtigkeit gemäß ist, und wie Schlumpf beweist,
noch nicht über dix Staatsgüter vorurtheilt. Ander/
werth stimmt auch zum §, und bemerkt, daß in vie-
lsn Gemeinden, Gemcind - und Armengüter so innig
mit einander vereinigt sind, daß ihre Trennung um
möglich wäre, und dann in Zukunft hierüber andere
Verfügungen getroffen werden können : dagegen
hoft er, werde auch der ic> § dieses Gutachtens am
genommen. Koch bemerkt, daß es hier durchaus nur
um Bestimmung von persönlichen Ansprachen zu thun
ist, und um Festsetzung des Begriffs der Personen, die

auf die Gemeindgüter Anspruch haben, keineswegs
aber um die Ansprache der Gemeinden auf die Ge-
meindgütcr selbst; daher auch fallen alle Emwendum
gen, welche gegen diesen § gemacht wurden, von ftìbst
weg, indem ja der § 2. hinlänglich beweist, daß hier
yoch keine Rede von Staatsgut sey; -in Rükstcht der

Armcngutcr ist zu bemerken, daß jedes Volk seine

schwache Seite hat, und daß es unbändig wird,
wann man es an derselben berührt: diese Seite un-
fers Volks ist die unbedingte Anhänglichkeit vessel-

hen an die Gememds- Armengüttr: wurden wir nun
das Wort Armengut hier durchstreichen, so würde die

gröste Unruhe dadurch bei unsrem Volk entstehen, weil
man glauben würde, sogleich dessen beraubt zu wcr-
de-.'. ; zudem sind die mehren Armengüter durch frei-
willige Zusammenschüffe entstanden, welche also durch-
gus nicht den Theilhabern derselben entzogen werden

können, nm allgememe Armengüttr daraus zu mache?:
aus allen di-sen Rüksichten unterstüzt er den §. als

ganz zwelmàssig. Rellstab glaubt, wenigstens un
Kanton Zürich erwarte man allgemein, daß die Ar-
mengüter zusammengeworfen werden, um alle armen

Hclvetier als gemeinschaftliche Brüder dem Zinhcits-
mW Gleichheitssystem zufolge, gleichmässig zu unter-

stützen, und er begreift nicht, wie man ohne die Gruni»
satze dee Constitution zu verletzen, die einen Armen
reichlich unterhalten, die andern aber darben lasse»
könne.

Pellegrini fodert, daß auch noch das Verjäh-
rungsrecht dem Recht des Erbs, des Kaufs oder der
Schenkung beigefügt werde. H über bemerkt, daß
Pellegrinis Antrag überflüssig ist, weil es hier nur um
persönliche Ansprache an die. Gemeindgüter, nicht
aber um Bestimmung dessen zu thun ist, was Ge-
meindgut sey. Schach stimmt Grafs Antrag bei,
weil die Sache noch nicht reif genug ist, er will als»
nur bestimmen, daß jeder wohnen könne, wo er wolle,
und daß kein Hclvetier auf dem Bettelkarren in seine
Gemeinde zurükgeführt werden müsse, wann er irgend
wo«-verarmt: alles übrige findet er in diesem Gesez
überflüssig. Fizi erklart sich für Kochs Meinung,
und kann Reüsiab durchaus nicht beistimmen. Er la-
cher ist gleicher Meinung, weil der Reiche nicht mit
dem Liederlichen theilen soll. Das Gutachten wird
angenommen.

Das Direktorium ertheilt Bericht über die zweck-
mäßige Erfüllung des Auftrags der Bürg. Graf und
Vo n derflühe in Rüksicht der neuen Orgamsirunz der
ehemaligen piemsntesischen Schweizer-Regimenter, und
erklart, daß diese beidenVolksreprascnranten semen Er-
Wartungen gänzlich entsprochen haben: zugleich theilt es
folgenden Trakt«: mit, der hierüber geschlossen wurde:

Konvention wegen der schweizerischen Truppen
in Plei-'.vut.

Die Kommissaîre der helvetischen Regierung zur
Organistrung der schweizerischen Truppen, in Diensten
des ehemaligen Königs von Piémont, sind mit dein
General Joubert, Oberanführer der französischen Ar-
nice in Italien, wegen folgender Artikel übcremge-
kommen:

1. Als Grundlage der neuen Organistrung der

schweizerischen Regimenter, werden die Artikel des am
4. Decemb. 1798 zu Luzern, zwischen dem Minister der
französischen Republik, Per roch el, und dein Minister
der auswärtigen Angelegenheiten der helvetischen Re-
ptchlir, V e g 0 z, abgeschlossenen Traktats diene:?.

2. Der Qbergeneral verspricht, sich bei der pie-
montefischen Regierung zu verwenden, um die von der

vorigen Regierung den schweizerischen Militarpersonen
bewilligten Pensionen und Abschiedsgehalte zu sichern
und zu erhalten.

Z. Desgleichen wird der Obergeneral die proviso-
rifthe Regìêpunzheinladen, Adschiedsgehalte allen schwei-

Mischen Militärpersone» anzuweisen, welche in Rükucht
auf ihr hohes Alter und ihre langen Dienste dazu be-

rechtigt seyn werden.
Künftighin werden die Offiziere, Unteroffiziere und
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Abschî'ebsgehà behandelt werden / wie bie der franzö-
sichcn Armee. ^

5. Das Korps der Hundert-Schweizer zu Turin
wird als Gendarmerie zu Fuß gebraucht, jedem wird
seine Besoldung erhalten, und diese, wie die obige, auf
die Einkünfte Piemonts angewiesen werden.

6. Die z schweizerischen Regimenter werden in 2'
Legionen, unter denftNamen: erste und zweite helvett-
sehe Legion, umgeschaffen werden.

7. Die beiden Legionen werden 6 Bataillons auf
den Fuß der französischen Haibbrigaden, mit der nanu
lichen Anzahl von Chefs, Kommandanten, Offizieren,
Unteroffizieren und Soldaten, ausmachen.

8. Jede ^us z Bataillons bestehende Legion wird
ein Reservebataillon, auf die nemllche Art ivie die Feld-
bataillons organisirt, haben.

y. Die französische Regierung 'wird, kraft des
vierten Artikels vom besagten zu Luzern am 4. Decemb.
unterzeichneten Traktat, die zur Rekrutirung nöthigen
Fonds anweisen.

10. Das Ucbrige der Organisirung wird gänzlich
von den helvetischen Kommisiaircn abhängen; um aber
diese Arbeit zu erleichtern, und sie genau der in der
französischen Armee eingeführten Weise anzupassen, wird
der Obergeneral von besagten Kommissairen eingeladen,
ihnen einen Offizier vom Staab zuzugesellen.

11. Die Hülsstruppen der helvetischen Republik
bei der französischen Armee in Italien werden oie Ko-
kardcn und Fahnen von den' Farben ihrer Nation
tragen.

12. Die helvetischen Legionen werden ihre innere
Discipunar - Polizei behalten, jedoch für schwere Ver-
gehen provisorisch dem französischen Militär- Gefszbuch
unterworfen seyn.

iz. Die Weise des Aveneements wird durch ein
Gesez der helvetischen Regierung bestimmt werden.

14. Es wird bei jeder Legivn die nemllche Anzahl
von Chirurgen seyn, wie bei den französischen Halbbri-
gaden, und die beiden Legionen werden ihre Eeistli-
chcn behalten.

15, Die von den helvetischen Kommissairen zur
Bildung der zwei neuen Legionen beschlossenen Verfü-
gungen werden nicht eher vollzogen werden, als wenn
die gegenwärtig bestehenden Regimenter bis zu 400c,
Mann gestiegen seyn werden.

lwterzeichnet : Graf. Von de r slû.h e.

Helvetische Repräsentanten.

Der Brigadegeneral, Chef des Gcneralstaabs,
L. G. Suche t.

Das Vollziehungsdireftsrium der Einen und un-
Heilbaren helvetischen Republik- Nach Lesung, der rbi-
gen, zwischen dem General,staub der französischen Armee
W Italien und den. BT„ Gras und Vcmdcrfliche, Rcprä-

Z

sentants» des helvetischen Volks, Kommissairen der
Regierung zur Organisirung und Vereinigung mit der
französischen Armee in Italien der schweizerischen, ehe-
mals im Diènst des Königs von Sardinien stehenden
Regimenter, unterhandelten und abgeschlossenen Kons
vention, beschließt :

Die zwischen dem Generalstaab r. s w. unterbau-
delte Konvention ist ratifizitt; das Original, mit der
Unterschrift des Vollziehungsdircktoriums und des Ee-
neralftcretairs wie auch dem Siegel der Republik ver-
sth-kn wird im Archiv des Vollziehungsdirektoriums
ausgehoben werden.

Luzern, den 21. Januar 1799.

Der Präsident des Vollziehungsdirektonmnsb
G lair e.

Von wegen des Vollzicllungsdircktoriums der

Generalsecretair.- Mousson.

Das Direktorium erklärt, daß die unbedingte Frei-
Heft der Weinausschenkung die gröste Verwirrung und
Nachtheile in der ganzen Republik nach sich ziehe un->
Uasittlichkeit veranlasse, es begehrt also ein baldiges
Gesez, welches die allgemeine Gewcrbsfteiheit hierüber
zwelmaßig einschränke.

.Hub er freut sich, daß das Direktorium uns über'
diesen so wichtigen Gegenstand aufmerksam macht, und
hott, wir werden lieber etwas über diesen Gegenstand
vergeben wollen, um dagegen die Sittlichkeit zu schüzew
und überhaupt großem Verderben zuvorzukommen. Er
fodert Nicderlegung dieser Borhschaft aus dem Canzley.«
tisch, bis zur Behandlung des Weinschenkgutachrens.
Döslocs stimmt ganz Hudcrn bei. Erlach er ist
gleicher Meinung, weil nur wegen diesen Winkelschenk
ken in vielen Gegenden die Unstttlichkeit so sehr zuge-
nommen hat, daß es darin zugeht wie zu Sodoma und'
Gomorra.

Das Direktorium übersendet die Bitte eines Bür-
gers, der eine Person zu heuratheu wünscht, mit der
er einen Ehebruch begieug. Auf Se ere tan s Antrag
geht man eimnüthig zur Tagesordnung.

Zimmermann bemerkt, daß zufolge unsers Ge-
setzes, welches allgemeine Gewerdsfreiheit erklärt, die
grösien Unordnungen entstehen-, und da es von dergrö-
sten Dringlichkeit, um in Folge dessen, Gewerbspoiizey-
Gesetze vorzulegen, so begehrt er in 8 Tagen ein Gut-
achten von dieser Kommission. Hub er stimmt Zim-
mermann bey und bedauert, daß alle Einwendungen-
die damals gegen diese unvorbereitete Gewerbsfreiheit
gemacht wurden, fruchtlos blieben: er verspricht so-

schleunig als möglich eiu. Gutachten von der Kommift.
sion. Zimmer m a nn zieht auf diese Versicherung hjm.
seinen Antrag zuruft
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